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1. Die Übertragung des Jahresergebnisses der kantonalen Schulheime in 
die Rücklagen in der Höhe von insgesamt Fr. -277‘215.13 (Bildung 
Rücklagen) wird bewilligt. 

 

Begründung 
Die drei kantonalen Schulheime (Schul- und Förderzentrum Wenkenstrasse, 
Schulheim Gute Herberge und Waldschule Pfeffingen) können gestützt auf 
die Interkantonale Vereinbarung für Soziale Einrichtungen IVSE und die kan-
tonalrechtlichen Grundlagen zum Finanzhaushalt in gleicher Art und Weise 
Rücklagen bilden wie private Kinder- und Jugendheime. Diese Rücklagen 
dienen in erster Linie dem Ausgleich von Schwankungen bei der Auslastung. 
Aufgrund des Betriebsergebnisses 2019 sollen insgesamt 277‘215.13 Fran-
ken in diese Rücklage eingelegt werden. 

 

 

 

 

 

                                                                                            
 

 


